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LIEBE LESER
an den 15. Solothurner Filmtagen haben die Organisatoren mit etlichen Neuerungen
aufgewartet: Erstmals hat eine strenge Selektion stattgefunden, wurden Super-8-
Filme und Videoproduktionen offiziell ins Programm aufgenommen, und die
Vorführungen erfolgten nicht mehr in einem Kino vor den Toren der Stadt, sondern im
zentral gelegenen historischen Landhaus an der Aare. Wie sich diese Neuerungen
auf die Filmtage ausgewirkt haben, darüber (und über andere Aspekte) wird in der
nächsten Nummer ausführlich berichtet werden. Deshalb hier nur einige kurze,
vorläufige Bemerkungen.
Uneingeschränkt positiv ist die Verlegung der Filmtage ins Landhaus zu werten:
Zwei Vorführräume, ein (allerdings nicht gerade idealer) Diskussionssaal, eine
Cafeteria und weitere Räume ermöglichten die Durchführung der Filmtage am
gleichen Ort, was vor allem den Kontakt unter den Besuchern förderte. Es war nun
nicht mehr nötig, zwischen den Vorführungen im Kino, den Diskussionen im Hotel
Krone und den Restaurants hin- und her zu hetzen. Die Konzentration aller Anlässe
auf den Stadtkern hat einen etwas geruhsameren Zug in die früher hektische
Veranstaltung gebracht.
Die Integration von Super-8 und Video ins Solothurner Programm hat zweifellos
eine Erweiterung des Themen- und Formenspektrums gebracht, aber kaum
wesentliche neue Entwicklungen aufgezeigt, sondern eher zur Nivellierung des Angebotes

beigetragen. So wichtig die Entwicklung dieser beiden Medien im
Gesamtspektrum des Filmschaffens sind, ermöglichen sie doch Anfängern, Schülern und
Aussenseitergruppen auf finanziell einigermassen erschwingliche Weise zu arbeiten,

so hat sich auch hier gezeigt, dass es nicht genügt, einfach etwas ausdrücken
zu wollen, sondern dass auch in diesen Medien Geschichten, Themen und
Botschaften eine mediengerechte Gestaltung erfordern, um den Betrachter nicht nur
zu langweilen, sondern auch zu erreichen, zu interessieren und betroffen zu
machen. Immerhin scheinen in diesem Bereich heute Provokationen und Frechheiten
noch möglich zu sein, auf die die teureren 16- und 35-mm-Produktionen verzichten
(müssen), was auch ein Licht auf die formal und inhaltlich eher stagnierende Situation

der Gesamtproduktion 1979 wirft.
Die problematischste Neuerung dürfte aber die Selektion gewesen sein, die von
einer sechsköpfigen Jury getroffen worden ist. Unter dem Zwang, dass nicht alle
angemeldeten Filme in einem Programm, das noch zu bewältigen ist, unterzubringen
sind, hat die Jury ihre Entscheide zweifellos mit bestem Wissen und Gewissen
gefällt, in den meisten Fällen durchaus mit vertretbaren Gründen, wie einige der
42 abgelehnten Filme, die in einer Parallelveranstaltung in Solothurn trotzdem zu
sehen waren, gezeigt haben. Dennoch bleibt ein Unbehagen: Jede Jury entscheidet,

bewusst oder unbewusst, nach in dieser Gruppe vorherrschenden formalen
und ideologischen Kriterien. Was nicht in diesen Raster - und sei er noch so grosszügig

- passt, fällt unter den Tisch. Dadurch wird aber die Chance des Nachwuchs,
in Solothurn eine gleichberechtigte Plattform zu finden, eingeschränkt, sei es, weil
sie einen gewissen ästhetisch-formalen Plafond nicht erreichen, sei es, weil sie
bestimmten ideologischen Normvorstellungen nicht genügen. Es ist zu hoffen, dass
die dieses Jahr praktizierte Lösung nicht der Weisheit letzter Schluss bleibt, damit
die Solothurner Filmtage ihr unverwechselbares Gesicht behalten, das bisher nicht
zuletzt von einer grosszügigen Toleranz geprägt war.

Mit freundlichen Grüssen
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